Veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen Nr. 16 vom 01.06.2011 S. 1383


Sozialwissenschaftliche Fakultät:

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 26.01.2011 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 13.04.2011 hat der Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 17.05.2011 die Neufassung der Ordnung für die Feststellung der besonderen Eignung für das Fach Sport an der Georg-August-Universität genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBI. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.06.2010 (Nds. GVBl. S. 242); § 41 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3 NHG; § 62 Abs. 4 Satz 1, § 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 14 NHG).
Ordnung
für die Feststellung der besonderen Eignung für das Fach Sport

an der Georg-August-Universität Göttingen

§ 1 Zugangsvoraussetzungen, Anwendungsbereich
(1) 1Alle Studienbewerberinnen und Studienbewerber (Erstsemesterstudierende, Fachwechsler, Studienortwechsler, Seiteneinsteiger) für das Fach Sport im Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang haben die zur Aufnahme des Studiums notwendige besondere Eignung für das Fach Sport nachzuweisen. 2Dieser Nachweis wird dadurch erbracht, dass jede Einzelleistung innerhalb der drei Qualifikationsbereiche (§ 10 Abs. 1) den Leistungsanforderungen genügt. 3Alle Studienbewerberinnen und Studienbewerber haben ferner die gesundheitliche Eignung nachzuweisen. 4Dieser Nachweis wird durch ein ärztliches Attest geführt, aus dem hervorgeht, dass die Bewerberin oder der Bewerber sich den körperlichen Anforderungen während des Studiums unterziehen kann.
(2) Die Nachweise nach Absatz 1 sind Immatrikulationsvoraussetzung. 2Sie müssen bei der Immatrikulation, spätestens am 30. September eines Jahres (Ausschlussfrist) für das Wintersemester, bei Studienortwechslern oder Studienfachwechslern am 30. September eines Jahres für das Wintersemester oder am 31. März eines Jahres für das Sommersemester (Ausschlussfrist) vorliegen; eine bedingte Einschreibung ist nicht zulässig. 
§ 2 Zweck der Eignungsfeststellung
Die Überprüfung der besonderen Eignung für das Fach Sport dient der Feststellung einer allgemeinen sportmotorischen Leistungsfähigkeit, die zur Aufnahme des Sportstudiums erforderlich ist.
§ 3 Gegenstand der Feststellung
Der Nachweis der besonderen Eignung für das Fach Sport bezieht sich auf die Qualifikationsbereiche Leichtathletik, Schwimmen und ein Sportspiel.

§ 4 Prüfungskommission
(1) 1Die Durchführung des Verfahrens zur Feststellung der besonderen Eignung obliegt einer Prüfungskommission. 2Die Prüfungskommission besteht aus dem oder der Vorsitzenden und mindestens zwei weiteren Mitgliedern, die Mitglieder der Hochschullehrer- oder Mitarbeitergruppe sein müssen. 3Die Mitglieder und die oder der Vorsitzende werden vom Fakultätsrat der Sozialwissenschaftlichen Fakultät bestellt. 4Die oder der Vorsitzende muss Mitglied der Hochschullehrergruppe sein. 5Für die Mitglieder der Prüfungskommission werden zudem Ersatzmitglieder bestellt.
(2) 1Die Bewertung der sportpraktischen Leistungen erfolgt in der Regel durch Einzelprüfende. 2Zu Prüfenden können im Hauptamt lehrende Mitglieder oder Angehörige der Hochschullehrer- und der Mitarbeitergruppe bestellt werden. 3Zur prüfungsberechtigten Person darf darüber hinaus im Einzelfall bestellt werden, wer mindestens die dem jeweiligen Prüfungsgegenstand entsprechende fachwissenschaftliche Qualifikation erworben hat. 4Die Bestellung der Prüfenden erfolgt durch die Prüfungskommission.

(3) Die Prüferinnen und Prüfer können durch Helferinnen und Helfer unterstützt werden.
(4) 1Die Prüfungskommission berät und entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung nach Durchführung sämtlicher Teilprüfungen abschließend über die Zuerkennung bzw. Nichtzuerkennung der Eignung. 2Die Prüfungskommission ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. 3Die Mitglieder haben gleiches Stimmrecht; Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 4Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.
(5) 1Über das Eignungsfeststellungsverfahren und seine einzelnen Bereiche ist von der Prüfungskommission eine Niederschrift anzufertigen, in die folgende Daten aufzunehmen sind:
a) Tag und Ort des Verfahrens zur Feststellung der Eignung,

b) die Dauer und der Umfang des Verfahrens,
c) die Namen der Prüfenden,

d) der Name der Studienbewerberin oder des Studienbewerbers, 

e) die Ergebnisse in den einzelnen Qualifikationsbereichen,

f) besondere Vorkommnisse.

2Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission unterzeichnet.
§ 5 Termine; Fristen

(1) 1Der Sporteignungstest wird in der Regel in der Zeit vom 01. Mai bis 15. Juli an der Universität durchgeführt. 2Die genauen Termine sowie der Ort werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn des Sporteignungstests durch die Universität bekannt gegeben.

(2) 1Mit Bekanntgabe des Testtermins werden die Sportdisziplinen und Sportspiele bekannt gegeben, in denen die Eignungsfeststellung durchgeführt wird. 2Ausführungskriterien und Informationen zur Testdurchführung können nach Bekanntgabe der Termine der Internetseite entnommen werden.
(3) 1Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme an der Sporteignungsprüfung endet eine Woche vor dem jeweiligen Testtermin (Ausschlussfrist). 2Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Bewerbung ist der Eingang der Bewerbungsunterlagen bei der Universität. 3Für die Bewerbung muss das von der Universität Göttingen vorgegebene Bewerbungsformular verwendet werden, das im Internet bereitgestellt wird.

§ 6 Nachweis der gesundheitlichen Eignung

1Die Bewerberin oder der Bewerber muss spätestens an dem Prüfungstermin ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie oder er sich den körperlichen Anforderungen während des Testverfahrens zur besonderen Eignung für das Fach Sport unterziehen kann. 2Das ärztliche Attest darf zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter als 3 Monate sein.
§ 7 Zulassungsverfahren
(1) Zur Feststellung der besonderen Eignung für das Fach Sport kann nur zugelassen werden, wer:

a) ein ärztliches Attest vorlegt und

b) sich form- und fristgerecht beworben hat; die Bewerbung muss schriftlich auf dem dafür vorgesehenen Formular erfolgen, wobei nur vollständig ausgefüllte, unterschriebene und mit den erforderlichen Unterlagen versehene Bewerbungen berücksichtigt werden.

(2) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität.
(3) Über die Zulassung zum Sporteignungstest entscheidet die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission.
(4) Eine Ablehnung der Zulassung erfolgt schriftlich und ist mit einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
(5) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission erteilt eine schriftliche Zulassung zum Sporteignungstest.
(6) Am Tage des Sporteignungstests muss die Bewerberin oder der Bewerber seine Identität durch Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises (Personalausweis oder Reisepass) nachweisen.
§ 8 Fernbleiben; Wiederholung
(1) Bleibt eine Bewerberin oder ein Bewerber dem Sporteignungstest fern oder bricht sie oder er diesen ab, gilt dieser als nicht bestanden.
(2) Der Sporteignungstest kann bei Nichtbestehen zu einem späteren Termin wiederholt werden. 

§ 9 Bescheinigung
(1) Über die bestandene Sporteignungsprüfung erhält die Bewerberin oder der Bewerber eine Bescheinigung.

(2) Der Nachweis der besonderen Eignung für das Fach Sport verliert mit Ablauf von drei Jahren nach dem Ausstellungsdatum seine Gültigkeit als besondere Einschreibungsvoraussetzung.
§ 10 Sporteignungstest
(1) Die Überprüfung der besonderen Eignung für das Fach Sport erfolgt ausschließlich in den folgenden Qualifikationsbereichen:

a) Leichtathletik mit den drei Einzelleistungen:

aa. 100-m-Lauf,

bb. Weit- oder Hochsprung,

cc. Kugelstoßen;

b) Schwimmen mit der Einzelleistung 

200 m Zeitschwimmen;

c) eines der Mannschaftsspiele Basketball, Fußball, Handball, Volleyball mit den vier Einzelleistungen:

aa. spielgerechte Anwendung der angriffstechnischen Grundfertigkeiten,

bb. spielgerechte Anwendung der abwehrtechnischen Grundfertigkeiten,

cc. situationsgerechtes Verhalten im Angriff,

dd. situationsgerechtes Verhalten in der Abwehr;

d) Ausdauer:


2.000-m-Lauf für Frauen beziehungsweise 3.000-m-Lauf für Männer.
(2) Die Leistungen nach Absatz 1 sind an demselben Tag innerhalb eines Zeitraums von maximal acht Stunden zu erbringen. Die Leistungsanforderungen regelt die Anlage. Sofern diese Ordnung nicht etwas anderes bestimmt, finden die nationalen Wettkampfregeln der deutschen Sportfachverbände (DLV, DSV, DFB, DBB, DHB, DVV) der jeweiligen Sportart Anwendung.
§ 11 Bestehen des Sporteignungstests
(1) Die sportpraktische Eignungsfeststellung ist bestanden, wenn jede erforderliche Einzelleistung innerhalb der vier Qualifikationsbereiche (§ 10 Abs. 1) den Leistungsanforderungen gemäß der Anlage genügt.

(2) Bei jedem Einzelnachweis wird nur die Erfüllung der Mindestleistung festgestellt.
§ 12 Anerkennung anderer Nachweise
(1) 1Bescheinigungen anderer Hochschulen können bei Gleichwertigkeit anerkannt werden. 2Über die Feststellung der Gleichwertigkeit entscheidet die Prüfungskommission. 

(2) 1Bescheinigungen können nur anerkannt werden, wenn sie innerhalb von drei Jahren vor der Bewerbung ausgestellt worden sind; sie sind der Bewerbung in beglaubigter Kopie beizufügen. 2Maßgeblich ist der letzte Tag der Bewerbungsfrist. 3Die Begrenzung der Gültigkeitsdauer für Bewerberinnen oder Bewerber, die eine Dienstpflicht nach Artikel 12a Abs. 1 oder Abs. 2 des Grundgesetzes erfüllen, verlängert sich bei Vorlage von entsprechenden Nachweisen höchstens um den Zeitraum der entsprechenden Dienstpflicht oder Dienstleistung.

(3) Wird ein Ersatznachweis anerkannt, ist die Bewerberin oder der Bewerber von der sportpraktischen Überprüfung befreit. Zudem wird eine Bescheinigung nach § 9 ausgestellt.

§ 13 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2011/2012. Zugleich tritt die Ordnung für die Feststellung der besonderen Eignung für das Fach Sport an der Georg-August-Universität in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.09.2008 (Amtliche Mitteilungen Nr. 26/2008 S. 2316), zuletzt geändert nach Beschluss des Senats vom 15.07.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 19/2009 S. 1815) außer Kraft.

Anlage

Leistungsanforderungen zum Nachweis der besonderen Eignung für das Fach Sport

1. Leichtathletik
	Einzelleistungen

(Zahl der Versuche)
	Disziplin
	Leistungsminimum

	
	Frauen
	Männer

	1.1

Sprint

(1)
	100 m
	15,8 s
	13,5 s

	1.2

Sprung

(3)
	Wahlweise:

Weit- 

oder Hochsprung
	3,50 m

1,15 m
	4,50 m

1,40 m

	1.3

Stoß

(3)
	Kugelstoßen
	6,20 m

(4 kg)
	7,60 m

(7,26 kg)


2. Schwimmen

	Einzelleistungen

(Zahl der Versuche)
	Leistungsminimum

	200-m-Zeitschwimmen

(1)

Brust- oder Kraulschwimmen


	Zeitlimit:
	Frauen
	Männer

	
	
	6:00,0 Min
	5:00,0 Min


3. Mannschaftsspiele

Die Bewerberinnen und Bewerber können eines aus vier  Mannschaftsspielen auswählen.

In den Mannschaftsspielen wird grundsätzlich nach den Regeln der nationalen Verbände (§ 10 Abs. 2 Satz 3) gespielt, allerdings werden diese Regeln entsprechend an die Größe der Plätze und Hallen sowie an die jeweilige Anzahl der Prüflinge angepasst; die Anpassungen werden vor Beginn der Prüfung bekannt gegeben. 

Als Beurteilungskriterien für die Mannschaftsspiele gelten:

· spielgerechte Anwendung der angriffstechnischen Grundfertigkeiten

· spielgerechte Anwendung der abwehrtechnischen Grundfertigkeiten

· situationsgerechtes Verhalten im Angriff

· situationsgerechtes Verhalten in der Abwehr.

Darüber hinaus sind in jedem Mannschaftsspiel die Prüfungs- und Beobachtungsinhalte detailliert aufgeführt.

Die Überprüfung im Mannschaftsspiel ist bestanden, wenn alle Prüfungs- / Beobachtungsinhalte erfolgreich ausgeführt wurden. Jeder Prüfungs- / Beobachtungsinhalt kann zu einem Defizit führen.
3.1 Basketball

Spiel 5 gegen 5
Abwehr: Halbfeld Mann-Mann-Verteidigung: Grundstellung zwischen Gegner und Korb, Front zum Gegner, Rücken zum Korb, Mitlaufen bei Gegenbewegungen; Helfen/Übernehmen, wenn benachbarte Spieler überspielt werden; zum Rebound gehen; Umschalten auf Angriff.
Angriff: Schnellangriff initiieren und mitlaufen, sich anspielbar verhalten; Außen- und Centerpositionen einnehmen; Schneidebewegungen zum Korb zeigen und wieder auf freien Positionen anbieten; Korbwurf- und Durchbruchsmöglichkeiten nutzen; zum Offensivrebound gehen/Rückraum sichern.
Regeln: Beachtung der Basketballregeln und der Zählweise

3.2 Fußball
Spiel 5 gegen 5
Verstehen und Umsetzen der Spielidee „Tore schießen – Tore verhindern“ – im Speziellen in den Bereichen Technik und Taktik:
Angriff: Dribbling, Zusammenspiel (Passspiel, Freilaufen und Anbieten), Torschuss.
Abwehr: Abwehrverhalten in Mann- und Raumdeckung, Umschalten auf Angriff bei Ballgewinn.
Regeln: Beachtung der Fußballregeln

3.3 Handball
Spiel 4 gegen 4 auf ein Tor in begrenztem Sektor

In einem Aktionstrichter agieren vier Angriffsspieler gegen vier Abwehrspieler.

Angriff: Die Angriffsspieler versuchen, im Zusammenspiel und durch den Einsatz entsprechender Techniken (Würfe, Täuschungen etc.) und grundlegender individual- und gruppentaktischer Lösungsmöglichkeiten in eine günstige Torwurfsituation zu gelangen.

Abwehr: Die Abwehrspieler versuchen, durch den Einsatz entsprechender Techniken (Ball herausspielen etc.) und taktisches Verhalten (Ballwege zustellen, Pässe abfangen etc.) das Angriffsspiel zu stören und in Ballbesitz zu gelangen.

 Regeln: Beachtung der Handballregeln
3.4 Volleyball
Spiel 3 gegen 3 auf 4,5x18m
Individualtaktik: Zeitlich angepasste Kommunikation zwischen Zuspieler und Rückschlägern; Situations- und prozessangepasste Position in Aufbau, Angriff und Abwehr; taktische Lösungen gemäß struktureller Anforderung.
Gruppentaktik: Annahme im 2er-Riegel, herausgelöster Zuspieler am Netz.
Side-out: Anbieten beider Spieler, zwingender Angriffsabschluss.
Abwehr: ohne Block im Dreierriegel (V-Verteidigung); mit Block im Zweier Riegel.
Technik: Grobform der Regelanforderungen; Aufschlag defensiv von unten oder eingespielt.
Regeln: Beachtung der Volleyballregeln und der Zählweise
4. Ausdauer

	Einzelleistungen

(Zahl der Versuche)
	Disziplin
	Leistungsminimum

	
	Frauen
	Männer

	Ausdauer

(1)
	Frauen: 2.000 m

Männer: 3.000 m
	11:30,0 Min
	13:00,0 Min


